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197 aus: „Sie ind nicht immer oder un allen ihren Formen
ſchwere Sünden.“ Das will einmal agen: Nicht jede Hau  Unde
II individud iſt beccatum mortale. auch ſie ES 9. Seller
ſein Ferner: auch Secundum genus SUuUII betrachtet, ind
die auptſünden nicht in allen thren Formen peccata mortalia.

alzburg. Profeſſor Dr Auer.

VI (Mental⸗Reſtriction bei einem geri  1  en
Zeugeneide.) Cajus hat im Nachbarhauſe einen Diebſtahl be
gangen. Da un fürchtet, Petrus möge ihn vom Fenſter aus
geſehen haben, vertraute ihm die Sache Unter Geheimnißund mit der eidlichen Verpflichtung an, niemand davon zu
agen Da Cajus trotzdem angeklagt wird, ird Petrus vom Richter
als euge eladen, und nachdem den gewöhnlichen Eid, die
Wahrheit agen, geleiſtet hat, ſagt offen, wiſſe NI  7
nämlich: „was ich agen dürfte Hat Petrus geſündigt

Es andelt ſich hier die rage, ob der euge vor Gericht
Uunter einem de die Mental⸗Reſtriction anwenden Urfe Dieſe
Frage aber kann nicht gelöſt werden, ohne daß wir die Ver⸗
pflichtung des Zeugen, vor Gericht die Ahrhei ſagen, kurz
erörtert Aben Zum Zeugniß vor Gericht iſt eEin Privatmann nur
entweder durch die Liebe oder durch den geſetzlichen ehorſam, nichtaber durch die Gerechtigkeit (just. commutativa) verpflichtet. ES
kann aber ver  iedene Urſachen geben, Qarum ein euge von der
poſitiven Offenbarung der Wahrheit entſchuldigt iſt oder Uunter Um
ſtänden auch die Wahrheit nicht einmal offenbaren darf Wenn
der Richter nicht rechtmäßig oder In der Sache wenigſtens nicht
Competent iſt; wenn mn einer rafſache der euge zwar weiß,
daß der Angeklagte die andlung begangen, aber nicht geſündigt
habe; m dieſem Falle darf nicht einmal das Factum oder
Umſtände, die deſſen Kenntniß führen, offenbaren, ſondern muß
Unter Reſtriction antworten „Das iſſ EL nicht“ oder auch „der
Angeklagte habe nicht ſo gehandelt“, denn m der That hat der
Angeklagte die andlung nicht als Verbrechen egangen. In
einer Civilklage aber, die juridiſche Schuld genügt, muß der
euge das eine juridiſche Schuld enthaltende Factum angeben, auch
wenn keine theologiſche vorliegt; dem Zeugen ſelbſt
ein großer 0  el 1 wenn nicht etwa des Gemein⸗
wohles willen einen olchen 0  El auf ſich nehmen muß; wenn

durch ern Unrecht zur Kenntniß der Sache gelangte: hier dürfte
En n der Regel nicht einmal Zeugniß geben; wenn die Sache
von einem unglaubwürdigen Menſchen gehört hat, darf ſie nicht
einmal als „gehört“ angeben; wenn ſie als sSecretum COlM-
missum empfangen hat, nicht etwa das bonum cCommune die
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Offenbarung des eheimniſſes erlaubt oder nothwendig macht;
penn ſich das Beichtſiegel handelt, darf niemals das

Geheimniß verletzt werden, auch wenn S ſich um das ohl eines
Staates hgandelte; enn das Verbrechen oder deſſen Urheber

abſolut unbekannt iſt, darf In der ege keine Zeugſchaft geleiſtet
werden, alſo nicht etwa ein anderer unmittelbarer abſolut glaub⸗
würdiger euge oder ſehr ſtarke Indicien oder juridiſch bewieſener
öffentlicher Verdacht wegen des Verbrechens un Verbindung mit
anderen Indicien beſteht. Dagegen gibt eS ergehen, we  E, eil
das bonum COMMUUE bedeutend gefährdend, angezeigt werden müſſen,

Anzettelung einer Empörung, Verſchwörung, Mord, Straßen
raub: In dieſen en muß umſomehr Zeugniß vor Gericht geleiſtet
werden. So eingehend Lehmkuhl J. 821 Cf 815 813 In
den ällen, wo PS dem Zeugen geſtattet oder ogar iſt, vor
Gericht die ahrhei geheim halten und Mental-⸗Reſtriction an

zuwenden, kann aus entſprechender Urſache eine derartige Ausſage
auch beſchworen werden. Wenn wir nun leſe Grundſätze auch auf
den Caſus anwenden, ſo iſt zuerſt zu unterſcheiden: 0  E Petrus
wirklich ereits den Diebſtahl bemerkt, ſo durfte und mu CS
vor Gericht, trotzdem ihm das Gleiche nachher als Geheimniß mit
getheilt wurde, offenbaren, enn anderweitige dringende Indicien
den Aju als ieb bezeichneten, andere Zeugen den aju bereits
chwer belaſteten Er durfte aber nur offenbaren, was
ſelbſt bemerkt, nicht jene Umſtände, die ihm der ieb anvertraut
at War der Diebſtahl aber vollſtändig geheim, ſo durfte und

mußte) E  U die Sache verſchweigen und onnte Mental⸗Reſtriction
anwenden. Dieß gilt umſomehr, den ganzen Sachverhalt

Aus der Mittheilung des Diebes wu Er kannte die ache
nicht scientia 6C0mmunieabhili. atürli wird der Beichtvater, der
ante factum um Rath gefragt wird, NUr ſehr vorſichtig an  orten
dürfen, eil das 4  1  E Gericht dieſe Entſchuldigungsgründe von
der Zeugnißabgabe kaum anerkennt, Im Entdeckungsfalle
ernet verurtheilt und der Beichtvater dann wegen Verleitung zum
Meineid bezichtigt werden kann. Uebrigens wird die wahrſcheinliche
Gefahr einer Entdeckung und die Gefahr einer Beſtrafung wegen
Meineids Iu der ege Geheimniß, auch dem beſchworenen,
entbinden und eßwegen die Zeugenabgabe wenigſtens erlaubt machen.
Post factum entſcheiden die obigen Grundſätze; praktiſch aber kommt
68 auf den Gewiſſenszuſtand des Pönitenten An, ob EL eine Ausſage
Ar erlaubt oder unerlaubt und für e Sünde ſie anſah

Würzburg. Univ.⸗Prof. Di 1

VII (Abſolutionsverweigerung bei Erſteommuni
canten.) Es ird mN einer Zeitſchrift der Caſus eines un Sünden


